LAK/Ordnung

Ordnung des Landesarbeitskreises

„Kirche und Sport in Nordrhein-Westfalen“
1. Selbstverständnis, Ziele und Aufgaben
Grundlagen der Arbeit  des Landesarbeitskreises „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen bilden die Grundsatzerklärungen der Spitzen-

gespräche zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Deutschen

Bischofskonferenz und dem Deutschen Sportbund bzw. dem Deutschen Olym-

pischen Sportbund sowie die Gemeinsame Erklärung der Kirchen zum Sport

„Sport und christliches Ethos“ von 1990 und die „Charta des deutschen Sports“

(1966).

Der Landesarbeitskreis versteht sich in erster Linie als Steuerungsorgan im Bereich der Netzwerkarbeit von Sport und Kirche. Der LAK greift gesellschaftliche  Fragestellungen und ethische Themen im Spannungsfeld von Kirche und Sport auf, diskutiert diese und initiiert eine wirksame und nachhaltige Bearbeitung der Themen. Der LAK setzt gezielt Impulse in unterschiedlichen Zusammenhängen und macht den ganzheitlichen Ansatz über eigene Angebote erfahrbar
Allgemeine Ziele und Aufgaben des Landesarbeitskreises „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen sind danach:

· Die Kommunikation zwischen Kirche und Sport auf allen Ebenen fördern.

· Die ethischen Werte im Sport und damit die Würde des Menschen erhalten.

· Für sportliche Betätigung als Ausdruck schöpfungsgemäßen Lebens werben.

· Aufmerksam machen auf Gefährdungen an Leib und Seele durch Sport und zu ihrer Überwindung beitragen.

· Die Kirche daran erinnern, dass die Leiblichkeit elementar zum Mensch-

sein gehört und auch gepflegt und bewahrt werden will.

· Alle Menschen anregen, ihre Individualität in Spiel, Sport und Gesellig-

zu entfalten und ihr Leben aktiv zu gestalten.

· Dafür Sorge zu tragen, dass Sporttreibende in Gottesdiensten und durch

andere Angebote Raum zur Besinnung finden können.

· Die pädagogische Verantwortung gegenüber jungen Menschen in Kirche

und Sport deutlich machen.

· Den Sportverein als idealen Ort der geselligen Begegnung sowie der 
Einübung in ehrenamtliche Mitarbeit und soziales Verhalten stärken.

2. Mitglieder
Der Landesarbeitskreis „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen hat folgende

Mitglieder

· Vertreter/Vertreterinnen der Evangelischen Kirche (Ev. Kirche im  

     Rheinland, Ev. Kirche von Westfalen, Lippische Landeskirche )
-   Vertreter/Vertreterinnen der Katholischen Kirche (Bistum Aachen,

     Bistum Essen, Erzbistum Köln, Bistum Münster, Erzbistum Paderborn)

· Vertreter/Vertreterinnen weiterer Kirchen und Religionsgemeinschaften

· Vertreter/Vertreterinnen des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen

· Vertreter/Vertreterinnen des für den Sport zuständigen Ministeriums des

 Landes Nordrhein-Westfalen

· Vertreter/Vertreterinnen von Institutionen und Einzelorganisationen,

besonders der Deutschen Jugendkraft (DJK) und des CVJM-Westbundes

· Persönliche Mitglieder

3. Leitung
Die Leitung des Landesarbeitskreises „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen obliegt dem Vorstand, der sich wie folgt zusammensetzt:

· Vorsitzende/Vorsitzender

· Vertreter/Vertreterin der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
· Vertreter/Vertreterin der Katholischen Kirche

· Vertreter/Vertreterin des LandesSportBundes

· Vertreter/Vertreterin des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein als ständiger Gast
· Vertreter/Vertreterin der Sportjugend des Landessportbundes NRW als Beisitzer

· Vertreter/Vertreterin der persönlichen Mitglieder

· Geschäftsführer/Geschäftsführerin des Landesarbeitskreises 

Der Vorstand ist befugt, weitere Beisitzer/Beisitzerinnen oder ständige Gäste in den Vorstand zu berufen.

· Sitzungen der Mitgliederversammlung, des Vorstandes oder weiterer Arbeitsgruppen werden protokolliert. Die jeweiligen Protokolle gelten als genehmigt, sofern nicht innerhalb von vier Wochen nach deren Veröffentlichung ein Einspruch eingelegt wird.

4. Wahlen und Berufungen

Die Mitglieder des Vorstandes und die zwei Kassenprüfer/Kassenprüferinnen

werden jeweils für zwei Jahre gewählt bzw. benannt.

· Der/Die Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung gewählt.

· Die Vertreter/Vertreterinnen der Evangelischen Kirche, der        

Katholischen Kirche und des Landessportbundes NRW werden von den jeweiligen Institutionen benannt.
· Der Vertreter/die Vertreterin der Persönlichen Mitglieder wird von der

Mitgliederversammlung gewählt.

· Die beiden Kassenprüfer/Kassenprüferinnen werden durch die Mitglieder-

versammlung gewählt.

Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin wird vom Vorstand benannt.

· Die Mitgliederversammlung kann  zur Würdigung des Engagements Vorsitzende des Landesarbeitskreises zum/zur Ehrenvorsitzenden/en berufen.

5. Finanzierung

Die Mitarbeit im Landesarbeitskreis „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen

erfolgt ehrenamtlich.

Die Finanzierung der laufenden Arbeit wird gemeinsam durch die Evangelische Kirche, die Katholische Kirche und den Landessportbund gesichert.

Der Haushalt des Landesarbeitskreises „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen wird der jährlichen Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung

vorgelegt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin legt der jeweiligen Mitgliederver-

sammlung einen Kassenbericht vor.

Die Kasse wird jährlich von zwei Kassenprüfern/Kassenprüferinnen zum

Jahresende geprüft.

6. Aktivitäten

Der Landesarbeitskreis „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen tritt in der

Regel einmal im Jahr zu einer Mitgliederversammlung zusammen.

Die Mitglieder werden schriftlich mit Angabe der Tagesordnung eingeladen. Die

Einladung muss spätestens 14 Tage vor der Sitzung in den Händen der Mitglie-

der sein. Sitzungen der Mitgliederversammlung, des Vorstandes oder weiterer Arbeitsgruppen werden protokolliert. Die jeweiligen Protokolle gelten als genehmigt, sofern nicht innerhalb von vier Wochen nach deren Veröffentlichung ein Einspruch eingelegt wird.

Neben den regelmäßigen Mitgliederversammlungen organisiert der Landesar-

beitskreis Kirche und Sport in Nordrhein-Westfalen Seminare und Tagungen

unterschiedlicher Art und Zielsetzung im Sinne der unter 1. genannten „Auf-

gaben“.

Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung eines jeden Jahres ein Arbeits-

programm vor.

Der Landesarbeitskreis „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen ist bemüht,

eine regelmäßige und aktuelle Kommunikation zwischen den Mitgliedern her-

zustellen.

Der Landesarbeitskreis „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen pflegt Kon-

takte zu Landesarbeitskreisen „Kirche und Sport“ in anderen Bundesländern

sowie auch im grenznahen Ausland und zu den Arbeitskreisen „Kirche und 

Sport“ in der Evangelischen Kirche in Deutschland und in der Katholischen

Kirche in Deutschland.

7. Reisekosten

Mitglieder des Landesarbeitskreises „Kirche und Sport“ in Nordrhein-Westfalen

können die Kosten für Reisen, die im Auftrag des Landesarbeitskreises entstehen, gegenüber dem Landesarbeitskreis geltend machen, sofern diese nicht

von ihrer entsendenden Institution übernommen werden.

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Reisekostenordnung des

Landessportbundes Nordrhein-Westfalen.

8. Inkrafttreten

Diese Ordnung des Landesarbeitskreises „Kirche und Sport  in Nordrhein-

Westfalen“ löst alle vorhergehenden Ordnungen ab und tritt am 

23. November 2011 gemäß der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung in Kraft.

Duisburg, 23.11.2011
Ulrich van Oepen
Vorsitzender des Landesarbeitskreises „Kirche und Sport“

in Nordrhein-Westfalen      

